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Terminhinweise

Wiederholung
Dienstag, 8. Januar, 10 Uhr, Rathaus, Zimmer 200

Marie-Blanche Stoessinger, Head of Communications, und Torsten Wolf,
Head of Consumer Marketing von MTV Networks Germany, übergeben
einen Scheck über 10.600 Euro zugunsten des Projekts „Integration durch
Sport” der Münchner Sportjugend des Bayerischen Landes-Sportverbands
(BLSV). Oberbürgermeister Christian Ude nimmt als Schirmherr des Pro-
jekts gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Sportjugend, Florian Sachs,
den Scheck entgegen. Die Spendensumme kam durch eine Kartenverlo-
sungsaktion zusammen, bei der MTV mehr als 500 Karten für je 20 Euro
für die MTV Europe Music Awards am 1. November 2007 in der Olympia-
halle verlost hat. Das Geld kommt nun auf Vorschlag der Stadt dem Pro-
jekt „Integration durch Sport” zugute, bei dem Migrantinnen zu Trainerassi-
stentinnen ausgebildet und Qualifizierungsmodule zur Stärkung der inter-
kulturellen Kompetenz im Vereinssport angeboten werden.
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.

Wiederholung
Dienstag, 8. Januar, 11 Uhr, Marienplatz

Oberbürgermeister Christian Ude spricht zur volkstümlichen Inthronisation
des Faschingsprinzenpaares der Narrhalla Grußworte.

Wiederholung
Dienstag, 8. Januar, 14.30 Uhr, Circus Krone, Zirkus-Krone-Straße 1 - 6

Bürgermeisterin Christine Strobl begrüßt die Seniorinnen und Senioren, die
wie alljährlich vom Circus Krone wieder zu zwei Sondervorstellungen ein-
geladen werden.

Donnerstag, 10. Januar, 11 Uhr, Rathausgalerie

Oberbürgermeister Christian Ude und Baureferentin Rosemarie Hingerl
eröffnen die Ausstellung „München: Urban + Grün”. In der Ausstellung
wird anschaulich gezeigt, wie vielfältig das städtische Angebot an Freiräu-
men wie Grünanlagen und Parks, Stadtplätzen, Promenaden und begrün-
ten Hinterhöfen für die Münchnerinnen und Münchner ist. Dargestellt wird
außerdem, welche Anstrengungen die Stadt München unternimmt, um
dieses Angebot zu erhalten und auszubauen. Die Ausstellung in der Rat-
hausgalerie ist vom 10. Januar bis 24. Februar täglich von 11 bis 19 Uhr
geöffnet. Der Eintritt ist frei. Begleitend zur Ausstellung finden Fachvorträ-
ge statt. Informationen unter www.muenchen.de/baureferat.

http://www.muenchen.de/baureferat
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Donnerstag, 10. Januar, 15.35 Uhr, Gabriel-Max-Straße 45

Stadtrat Dr. Reinhold Babor (CSU) gratuliert der Münchner Bürgerin Frieda
Echterling im Namen der Stadt zum 100. Geburtstag.

Donnerstag, 10. Januar, 17 Uhr, Rathaus, Großer Sitzungssaal

Sitzung des Sportbeirats der Landeshauptstadt München. Tagesord-
nungspunkte: Konstitution des Sportbeirats und Wahl der Mitglieder der
Kommission für Zuschuss- und Belegungsfragen im Sportbereich.

Donnerstag, 10. Januar, 18.30 Uhr, Saal des Alten Rathauses

Oberbürgermeister Christian Ude spricht beim Empfang für Bürgerinnen
und Bürger, die am Weihnachtsabend 2007 beruflich oder ehrenamtlich zur
Versorgung und Sicherheit der Stadt tätig waren.

Bürgerangelegenheiten

Montag, 14. Januar, 18.30 Uhr, Kultur- und Bürgerhaus

Pelkovenschlössl, Moosacher St.-Martins-Platz 2

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 10 (Moosach) mit der Vor-
sitzenden Johanna Salzhuber.

Montag, 14. Januar, 19.30 Uhr, Kultur- und Bürgerhaus

Pelkovenschlössl, Moosacher-St.-Martins-Platz 2

Sitzung des Bezirksausschusses 10 (Moosach).

Montag, 14. Januar 7.30 bis 8.30 Uhr

Telefonische Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 15 (Trudering -
Riem) mit dem Vorsitzenden Dr. Georg Kronawitter. Rufnummer 43 98 78 55.

Montag, 14. Januar, 19.30 Uhr,

Gaststätte „Schienhammer”, Großhaderner Straße 47

Sitzung des Bezirksausschusses 20 (Hadern). Zu Beginn der Sitzung fin-
det eine Bürgersprechstunde mit dem Vorsitzenden Johann Stadler statt.

Montag, 14. Januar, 19 bis 20 Uhr

Telefonische Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 21 (Pasing -
Obermenzing) mit dem Vorsitzenden Andreas Ellmaier, Telefon 8 11 75 90.
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Meldungen

OB Ude kondoliert zum Tod von Hans Ulrich Kempski

(7.1.2008) Zum Tod von Hans Ulrich Kempski sprach Oberbürgermeister
Christian Ude der Ehefrau des Verstorbenen sein Beileid aus: „Mit großer
Betroffenheit habe ich vom Tod Ihres Mannes erfahren. Im Namen der
Landeshauptstadt München und persönlich spreche ich Ihnen und allen
Angehörigen mein aufrichtiges Mitgefühl aus.
Hans Ulrich Kempski hat den Nachkriegsjournalismus in Deutschland ge-
prägt. Er war ein ganz besonderer Chronist der Nachkriegsgeschichte im
In- und Ausland, weil er so viel mehr vermittelte als die bloßen Fakten:
Zahlreiche Ereignisse und Personen der ,großen Politik’ hat er uns Zei-
tungslesern durch den Blick für das charakteristische Detail und die farbi-
ge Schilderung in seinen Reportagen näher gebracht, als dies alle Nach-
richten oder Fernsehbilder vermocht hätten. Bei der Lektüre eines Kemps-
ki-Artikels auf der Seite Drei der Süddeutschen Zeitung konnte man die
Bundes- und Weltpolitik fast so miterleben, als ob man selbst dabei wäre.
Zu Recht galt Hans Ulrich Kempski daher als der Altmeister des politi-
schen Journalismus in Deutschland. Er war ein Vorbild für eine ganze Ge-
neration von Journalisten. Auch als langjähriger Sprecher der Jury, die her-
vorragende Reportagen mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis auszeichnet,
setzte er sich für die besondere Qualität im Journalismus ein, für die er
selbst beispielhaft war. Als langjähriges Mitglied der Chefredaktion der
Süddeutschen Zeitung war er darüber hinaus ein wichtiger Akteur für die
Medienstadt München.
Mit Hans Ulrich Kempski verlieren seine vielen treuen Leserinnen und Le-
ser, zu denen auch ich zähle, einen Berichterstatter, der sie jahrzehntelang
begleitet und ihr Weltbild mit geformt hat. Der Journalismus in Deutsch-
land, aber auch unsere Vorstellung vom Weltgeschehen wären ärmer ohne
seine publizistische Lebensleistung.
Persönlich habe ich Ihren Mann in den späten 60er-Jahren als Redaktions-
kollegen kennen und schätzen gelernt, der sich trotz seines nationalen und
internationalen Rufes persönlich stets aufgeschlossen, interessiert und
kollegial gezeigt hat und mit seinen Erfahrungen und Kontakten niemals
prahlte, sondern stets weiter geholfen hat. Seit 1990 habe ich ihm immer
wieder bei öffentlichen Anlässen begegnen dürfen und mich darüber ge-
freut, wie er bis in hohes Alter seine Neugier und sein Interesse und seine
Anteilnahme aufrecht erhalten konnte und andere an seinem Erfahrungs-
schatz Anteil nehmen ließ.
Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.“
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Ausstellung im Stadtarchiv

(7.1.2008) Am Donnerstag, 10. Januar, 18 Uhr, hält die Juristin und Ge-
schichtsforscherin Dr. Barbara Degen im Stadtarchiv München, Winzerer-
straße 68, einen Vortrag zum Thema „Arbeitswelt – Emanzipation – Nach-
kriegszeit. Ein Blick auf die Rechtsgeschichte und Rechtspolitik aus femini-
stischer Sicht“. Der Vortrag ist Teil des Rahmenprogramms zur Ausstellung
„Die Illusion des Regenbogens. Perspektiven für Frauen in der Nachkriegs-
gesellschaft", die noch bis zum 16. Januar im Stadtarchiv zu sehen ist. Öff-
nungszeiten sind Montag, Dienstag, Donnerstag jeweils 9 bis 18 Uhr, so-
wie Mittwoch und Freitag von 9 bis 15 Uhr. Die letzte Führung durch die
Ausstellung findet am Dienstag, 15. Januar, 18 Uhr, statt. Der Eintritt ist
jeweils frei.

Abendkonzert im Stadtmuseum

(7.1.2008) Am Freitag, 11. Januar, 19.30 Uhr, findet im Musikinstrumenten-
museum des Stadtmuseums, St.-Jakobs-Platz 1, ein Abendkonzert mit
dem Maggini-Trio statt. Das Maggini-Trio mit Sigrid Fuchs, Violine, Martin-
Albrecht Rohde, Viola, und Franz Amann, Violoncello, spielt die Goldberg-
Variationen von Johann Sebastian Bach in der Transkription von Dmitry
Sitkowetsky für Streichtrio. Eintrittskarten zu 7,50 Euro sind an der Abend-
kasse erhältlich.

Winterdienstbilanz für die Zeit vom 4. bis 6. Januar

(7.1.2008) Hier die aktuellen Winterdienst-Zahlen:
Freitag, 4. Januar:

Einsatzzahlen:
Personal: 147 Fahrzeuge: 85
Streuguteinsatz:
Salz: 37,41 t Splitt: 57,70 t
Kosten des Einsatztages: 89.850,91 Euro
Samstag, 5. Januar:

Einsatzzahlen:
Personal: 410 Fahrzeuge: 323
Streuguteinsatz:
Salz: 270,36 t Splitt: 638,15 t
Kosten des Einsatztages: 245.970,11 Euro
Sonntag, 6. Januar:

Einsatzzahlen:
Personal: 173 Fahrzeuge: 112
Streuguteinsatz:
Salz: 116,05 t Splitt: 78,45 t
Kosten des Einsatztages: 111.453,15 Euro
Bisher aufgelaufene Kosten im Winter 2007/2008: 5.906.550,05 Euro
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Montag, 7. Januar 2008

TVöD – Plant die Stadt den Ausstieg?

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Richard Quaas und Ursula Sabathil (CSU)
vom 9.10.2007

Antwort Personal- und Organisationsreferent Dr. Thomas Böhle:

Ihre Anfrage vom 09.10.2007 beantworte ich wie folgt:

Frage 1:

Welche Tarifverträge, außer dem TVöD, gelten z. Zt. auch für Mitarbeiter
der Stadt und ihre Tochtergesellschaften und bei welchen Mitarbeitergrup-
pen?

Antwort:

Für die Beschäftigten der Stadt München gilt als Mitglied des Kommunalen
Arbeitgeberverbandes Bayern grundsätzlich der TVöD. Es gibt hierzu Aus-
nahmen für einige wenige besondere Bereiche:

Eigenbetrieb Landwirtschaftliche Betriebe:

Einige Arbeitsverhältnisse bei den landwirtschaftlichen Betrieben werden
vom Geltungsbereich des TVöD ausdrücklich nicht erfasst. Diese Beschäf-
tigungsverhältnisse regeln sich nach den Rahmentarifverträgen für die
Angestellten in Land- und Forstwirtschaft, Garten- und Weinbau und für die
Landarbeiter, abgeschlossen zwischen dem Verband für die Land- und
Forstwirtschaft in Bayern e. V. auf Arbeitgeberseite bzw. der Industriege-
werkschaft Bauen-Agrar-Umwelt – Landesverband Bayern auf Arbeitneh-
merseite. Die Rahmentarifverträge wurden über zwei örtliche Tarifverein-
barungen der Stadt um weitere Regelungen in Anlehnung an die Vorgän-
gerregelungen zum TVöD (BAT und BMT-G II) ergänzt, um eine weitreichen-
de rechtliche Gleichstellung zum Tarifstandard des öffentlichen Dienstes zu
gewährleisten.

Zum Stand 31.08.2007 fallen 43 Beschäftigte unter die genannten Tarifver-
träge.
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Münchner Philharmoniker:

Für die Musikerinnen und Musiker der Münchner Philharmoniker findet der
Tarifvertrag für die Musiker in Kulturorchestern (TVK) vom 01. Juli 1971 als
einschlägige tarifvertragliche Regelung Anwendung. Tarifschließende Par-
teien sind auf Arbeitgeberseite der Deutsche Bühnenverein sowie auf Ar-
beitnehmerseite die Deutsche Orchestervereinigung.

In Fragen der Bezahlung, Eingruppierung, eines 13. Monatsgehalts sowie
von Aufwandsentschädigungen wird dieser Tarifvertrag durch den städti-
schen Tarifvertrag für die Musiker der Münchner Philharmoniker vom 23.
März 1983 ersetzt bzw. ergänzt. Tarifschließende Parteien sind auf Arbeit-
geberseite die Stadt München sowie auf Arbeitnehmerseite die Deutsche
Orchestervereinigung.

Zum Stand 31.08.2007 sind von dieser Tarifregelung 115 Musikerinnen und
Musiker erfasst.

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele:

Für das gem. § 1 Abs. 2 Buchst. n TVöD vom Geltungsbereich des TVöD
ausdrücklich ausgenommene künstlerische Personal der Münchner Kam-
merspiele findet der Normalvertrag Bühne (NV-Bühne) Anwendung, abge-
schlossen zwischen dem Deutschen Bühnenverein – Bundesverband
deutscher Theater, Köln – auf Arbeitgeberseite bzw. der Genossenschaft
Deutscher Bühnen-Angehöriger, Hamburg sowie der Vereinigung deut-
scher Opernchöre und Bühnentänzer e. V., München auf Arbeitnehmersei-
te.

Zum Stand 31.08.2007 sind von dieser Tarifregelung 99 Beschäftigte er-
fasst.

Eigenbetrieb Münchner Stadtentwässerung:

Für die 850 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Münchner Stadtent-
wässerung gilt anstelle des TVöD der Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-
V), dessen vertragschließende Parteien jedoch mit jenen des TVöD iden-
tisch sind.

Der Stadtrat hat mit Beschluss der Vollversammlung vom 27.07.2005 das
Personal- und Organisationsreferat einstimmig beauftragt, beim Kommu-
nalen Arbeitgeberverband Bayern e. V. (KAV Bayern) eine bezirkliche An-
wendungsvereinbarung des TV-V für die Münchner Stadtentwässerung zu
erwirken. Dies ist mit dem Abschluss des landesbezirklichen Tarifvertrags
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vom 30.06.2006 mit Wirkung zum 01.07.2006 geschehen. Der wesentliche
Unterschied des TV-V zum TVöD besteht darin, dass er schwerpunktmäßig
auf die Bedürfnisse vor allem der technischen Berufe zugeschnitten ist. Im
Übrigen besteht eine große inhaltliche Übereinstimmung der beiden Tarif-
werke.

Hinsichtlich der bei den Tochtergesellschaften geltenden Tarifverträge dür-
fen wir auf die Vorlage zum Stadtratsantrag von Herrn Stadtrat Josef
Schmid vom 02.07.2007, Antrag Nr. 02-08/A 03803 “Neue Wege in der Be-
schäftigungspolitik und Existenzsicherung IV – Kodex der Landeshaupt-
stadt für eine vorbildliche Beschäftigungspolitik und gegen Lohndumping”
verweisen, die dem Stadtrat am 11.12.2007 zur Beschlussfassung vorge-
legt wird (Sitzungsvorlage Nr. 02-08/V 11195). Diese Vorlage enthält auf der
Grundlage einer aktuellen Umfrage bei den städtischen Gesellschaften
einen Überblick über die grundlegenden arbeitsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen des dort beschäftigten Personals.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass für rund 98 % aller Tarifbe-

schäftigten der Stadt die Regelungen von TVöD bzw. TV-V gelten. Wo dies
nicht der Fall ist, schließen die genannten Tarifverträge ohnehin ihre Gel-
tung aus und verweisen diese Beschäftigtengruppen auf andere, fachlich
auf diese besser zugeschnittene Tarifsysteme (hier Musiker/Künstler, land-
wirtschaftliche Beschäftigte).

Frage 2:

Hält der Personalreferent der Stadt den TVöD, wie von Vertretern der Stadt
und rot-grün im Kulturausschuss am 27.09.2007 behauptet, auch für zu
unflexibel und wo hält er eine Änderung aus diesem Tarifvertrag in der
Stadtverwaltung in andere Tarifverträge für wünschenswert?

Antwort:

Gegenstand der Beschlussfassung im Kulturausschuss war der Wunsch
der Münchner Kammerspiele, die tarifrechtliche Zugehörigkeit der Lehr-
kräfte an der Otto-Falckenberg-Schule klarzustellen (siehe hierzu beiliegen-
de Stellungnahme der Münchner Kammerspiele vom 22.10.2007).

Diese Frage betrifft ausschließlich Personal des Eigenbetriebes und hat
weder unmittelbare noch mittelbare Auswirkungen auf das übrige städti-
sche Personal. Damit ist es Sache der Münchner Kammerspiele, für deren
Situation passende Regelungen zu suchen und dem Stadtrat angemesse-
ne Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Dies umfasst ggf. auch tarifver-
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tragliche Optionen. Die Einschätzung der Münchner Kammerspiele, dass
es sich bei den Lehrkräften der Otto-Falckenberg-Schule unter Berücksich-
tigung der tatsächlichen Arbeitsumstände um überwiegend künstlerisch
tätiges Personal handelt und damit die Anwendung des NV Bühne inso-
weit konsequent ist, ist nachvollziehbar und und begegnet auch aus stadt-
weiter Sicht wegen fehlender Präzedenzwirkung keinen Bedenken. Der
TVöD erhebt für künstlerisches Personal – wie auch schon der BAT als
Vorgängerregelung – keinen Anspruch auf Geltung. Dieser Personenkreis
ist ausdrücklich aus dem Geltungsbereich ausgenommen. Der NV Bühne
ist hierfür der anzuwendende Tarifvertrag. Er berücksichtigt die im künstle-
rischen Bereich üblichen Befristungen der Engagements und bietet die
rechtlichen Voraussetzungen hinsichtlich der Gagenhöhe. Da in der Sitzung
des Kulturausschusses auch die Frage möglicher Befristungen angespro-
chen wurde, darf ich dazu anmerken, dass selbstverständlich (auch) der
TVöD innerhalb des vom Teilzeit- und Befristungsgesetzes vorgegebenen
Rahmens befristete Arbeitsverhältnisse zulässt. Die Vorlage berücksich-
tigt im Übrigen die Situation der bisher nach TVöD geregelten Lehrkräfte
dergestalt, dass keine zwangsweise Überführung in das eigentlich zutref-
fende Tarifsystem vorgesehen ist.

Ganz allgemein möchte ich betonen, dass der TVöD als Nachfolgetarifver-
trag zu den langjährigen Tarifwerken BAT und BMT-G II mit der leistungs-
orientierten Bezahlung, der Möglichkeit von Erfolgsprämien, der Einfüh-
rung von Führungspositionen auf Zeit bzw. auf Probe, der variablen Fest-
setzung von Stufen bei der Einstellung – um nur einige wichtige Neuerun-
gen zu nennen – erstmals eine Vielzahl von Handlungsoptionen geschaffen
hat, die der Personalwirtschaft eine Flexibilität einräumen, die im alten Ta-
rifrecht nicht vorgesehen waren. Die Spielräume wurden zum unmittelba-
ren Nutzen des einzelnen Arbeitgebers erheblich erweitert.

Die Zusammenführung jahrzehntelang gewachsenen Tarifrechts in allen
seinen Verästelungen bei weitgehender Wahrung gewohnter Besitzstände
ist natürlich nicht problemlos möglich, so dass sich in der Praxis immer
wieder neue Probleme auftun, die zu bewältigen sind. Der TVöD wird wie
seine Vorgängerregelungen auch weiter geformt werden und an neue Um-
stände anzupassen sein. Dies ist Aufgabe der Tarifpartner. Nicht nur vor
diesem Hintergrund entbehren Spekulationen über mögliche Wechsel in
Tarifverträge, die nicht von der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeber-
verbände (VKA) abgeschlossen sind, jeder sachlichen Grundlage.



Rathaus Umschau
Seite 10

Frage 3:

Wie sieht der Gesamtpersonalrat der Stadt den Trend von rot-grün, bei
sich bietenden Gelegenheiten Beschäftigtengruppen der Stadt in andere
Tarifverträge zu überführen, die einen „flexibleren” Umgang – auch bei den
Gehältern – ermöglichen?

Antwort:

Der Gesamtpersonalrat hat sich hierzu mit Schreiben vom 24.10.2007 wie
folgt geäußert:
„Beim Wechsel des Lehrpersonals der Otto-Falckenberg-Schule in den Ta-
rifvertrag NV Bühne handelt es sich um eine Angelegenheit, die keinen
Beteiligungstatbestand nach dem Bayerischen Personalvertretungsgesetz
auslöst. Der Gesamtpersonalrat war infolge dessen auch nicht mit der
Sache befasst. Wenn der Stadtrat vor einer Entscheidung trotzdem die
Meinung der örtlichen Personalvertretung eingeholt hat, so ist dies aus
unserer Sicht im Interesse einer ausgewogenen Entscheidungsfindung
sehr zu begrüßen.

Gerne nehmen wir aber die Gelegenheit wahr, unsere grundsätzliche Hal-
tung zu erkennbaren Veränderungen in der Tariflandschaft darzulegen.

Bei Betrachtung der Entwicklung der vergangenen Jahre kommen uns
natürlich sofort die Tarifabschlüsse mit der Vereinigung Cockpit für die Pilo-
ten und mit dem Marburger Bund für die Ärzte in Erinnerung. Der derzeit
aktuelle Tarifstreit der Gewerkschaft GDL, der ebenfalls auf einen eigen-
ständigen Tarifvertrag abzielt, ist hier in gleicher Weise einzuordnen.

Diese Tarifabschlüsse zeigen unseres Erachtens eine absolut falsche Ent-
wicklung auf, da berufsständische Einzelegoismen ohne Rücksicht auf die
Interessen der übrigen Beschäftigten eines Arbeitgebers durchgesetzt
wurden. Wir halten dies sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Arbeit-
nehmer in gleicher Weise für negativ. Die Arbeitgeber werden in der Folge-
zeit ständig mit Tarifauseinandersetzungen mit den unterschiedlichen Be-
rufsgruppen konfrontiert sein. Für die durchsetzungskräftigen Berufsgrup-
pen werden diejenigen in den Betrieben und Konzernen die Zeche zahlen
müssen, die von ihrer Tätigkeit her weniger stark vertreten sind.

Im Gegensatz hierzu war bisher nach dem Motto „ein Arbeitgeber – ein
Tarifvertrag” eine gleichmäßige Behandlung der Beschäftigten gewährlei-
stet, was dem Betriebsfrieden und dem Zusammenhalt zugute kam. In
vielen Fachbeiträgen über den Wirtschaftsstandort Deutschland wurde die
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Friedenswirkung von Flächentarifverträgen hervorgehoben, die bei weite-
ren Spartenabschlüssen ins Wanken kommen kann. Zunehmende Arbeits-
kämpfe werden die Folge sein, die spürbare volkswirtschaftliche Schäden
verursachen werden.

Oft stehen als Motivation für eigenständige Tarifabschlüsse monetäre Ge-
danken im Vordergrund. Dabei können aber bei genauerer Betrachtung der
gesamten tariflichen Vorschriften gravierende Nachteile für die Beschäftig-
ten verbunden sein. Beim Normalvertrag Bühnen sind z. B. für das künst-
lerische Personal nur noch befristete Arbeitsverträge vorgesehen.

Auch der Flächentarifvertrag des Öffentlichen Dienstes blieb von dieser
Entwicklung nicht verschont. Eine Reihe von spartenspezifischen Tarifver-
trägen haben die Einheitlichkeit der Tariflandschaft im Öffentlichen Dienst
bereits aufgebrochen. In München hat z. B. der Stadtrat für die Münchner
Stadtentwässerungswerke (MSE) einstimmig der Anwendung des TV-V
zugestimmt. Der Stadtrat und die Werkleitung des MSE erwarten sich von
den angeblich für technische Betriebe besser ausgerichteten Vorschriften
dieses Tarifvertrages Vorteile bei der Personalgewinnung und beim Perso-
nalerhalt. Auf der anderen Seite sind für Dienstkräfte der MSE damit
Nachteile beim Wechsel innerhalb des gleichen Arbeitgebers Stadt Mün-
chen verbunden, die bei Anwendung eines einheitlichen Tarifvertrages
nicht auftreten würden.
 
Der Gesamtpersonalrat sieht sein oberstes Ziel weiterhin in der Vertretung
der Gesamtinteressen der Beschäftigten der Stadt. Hierzu ist es aus un-
serer Sicht wichtig, die Einheit der Stadt zu erhalten, soweit dies über-
haupt noch möglich ist. Dabei sehen wir natürlich unsere Grenzen, einer
„Zersiedelung” unserer Tariflandschaft wirksam entgegen zu treten. In der
Hauptsache wird es den großen Gewerkschaftsorganisationen und den
Arbeitgebern und ihren Verbänden vorbehalten sein, mit gewerkschaftli-
chem und unternehmerischem Weitblick die beiderseitigen Interessen ihrer
Mitglieder bestmöglich zu vertreten. Wir als Gesamtpersonalrat können
dabei nur hoffen, dass beide Seiten diese Verantwortung erkennen und
entsprechend wahrnehmen.”

Frage 4:

Hat die Stadt die Absicht, generell oder teilweise aus dem TVöD auszustei-
gen, weil er für die Anforderungen der Stadt zu unflexibel ist?
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Antwort:

Nein. Siehe auch Antwort zu Frage 2.

Frage 5:

Wenn ja, wann und wo?

Antwort:

Entfällt.

Frage 6:

Wenn nein, bleibt der Wechsel der Lehrkräfte der Otto-Falckenberg-Schule
in einen „günstigeren” Tarifvertrag eine Ausnahme oder spekuliert die
Stadt bei der nächsten Tarifrunde auf eine Flexibilisierung des TVöD?

Antwort:

Wie bereits ausgeführt, handelt sich bei der Anwendung des NV-Bühne
nicht um einen „günstigeren” Tarifvertrag, sondern um die Anwendung
eines „einschlägigen” Tarifvertrages für künstlerisches Personal, das der
TVöD selbst aus seinem Geltungsbereich ausnimmt.

Die Anlage kann im Presse- und Informationsamt angefordert oder online
im Ratsinformationssystem unter dem Link „Stadtrat” auf
www.muenchen.de/rathaus abgerufen werden.
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